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Parlamentarische Bürgerinitiative 14/BI: "Nachtgutstunden" für alle Arbeit-

nehmerInnen in Pflegeeinrichtungen 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nimmt 

mit Bezug auf das Schreiben vom 12. März 2020, Zl.14/Bl-NR/2019, betreffend Bürgeriniti-

ative 14/Bl „Nachtgutstunden“ für alle ArbeitnehmerInnen in Pflegeinrichtungen wie folgt 

Stellung: 

Eine Legaldefinition von „Pflegestationen in Pflegeheimen“ (Art. V § 2 Abs. 1 lit. 11 leg cit) 

bzw. von „Pflegeheimen“ ist in der österreichischen Rechtsordnung nicht verankert. Dar-

über hinaus legen einzelne Landesgesetze im Rahmen ihrer Kompetenz den Anwendungs-

bereich und das Vorliegen von Pflegeeinrichtungen ab Erreichen einer bestimmten Perso-

nenanzahl (idR bei Aufnahme zwischen 3 und 7 Personen) unterschiedlich fest. Kriterien für 

das Vorliegen einer Pflegestation sind in den wenigsten Landesgesetzen normiert.  

Die in der Bürgerinitiative vorgebrachten Argumente sind daher als nachvollziehbar zu qua-

lifizieren, insbesondere dahingehend, dass ein möglichst breiter Anwendungsbereich zu be-

grüßen ist, so er zu einer Gleichbehandlung und Klarstellung beiträgt, um der Zielsetzung 

des Gesetzgebers zu entsprechen.  
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Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erlaubt 

sich darauf hinzuweisen, dass die Forderungen auf Bundesebene in die Kompetenz des Bun-

desministeriums für Arbeit, Familie und Jugend fallen. 

Mit freundlichen Grüßen 

31. März 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag. Manfred Pallinger 

Elektronisch gefertigt
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